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AUSSCHREIBUNG 

zu den 

Meisterschaften im Freiwasserschwimmen 2026 
Landesschwimmverband Niedersachsen e.V.,  
Bezirksschwimmverband Braunschweig e.V., 

Bezirksschwimmverband Hannover e.V., 
Bezirksschwimmverband Lüneburg e.V., 

Bezirksschwimmverband Weser-Ems e.V., 
sowie der Offenen Northeimer Freiwasser Meisterschaft 

 

 
am Samstag, 29. August 2026 
am Northeimer Freizeitsee, Am Nordhafen 1, 37154 Northeim 
 

Veranstalter:  Landesschwimmverband Niedersachsen e.V. 
Bezirksschwimmverbände Braunschweig, Hannover, Lüneburg und 
Weser-Ems e.V.  

  
Ausrichter:      Wasserfreunde Northeim 1985 e.V. 
 

Wettkampffolge 
 

Einschwimmen: 09:00 - 09:45 Uhr 
Kampfrichter Sitzung: 09:15 Uhr 
Beschriftung der Aktiven: bis 15 min vor jedem Start 
Einweisung der Aktiven: ca. 15 min vor jedem Start 
 
Abschnitt 1 Einzelrennen 2.500m  
WK 01  Weiblich JG 2014 bis 2007   Startzeit 10:00 
WK 02 Weiblich Masters AK 20, 25, 30, … Startzeit 10:00 
 
WK 03 Männlich JG 2014 bis 2007   Startzeit ca. 11:30 
WK 04 Männlich Masters AK 20, 25, 30, … Startzeit ca. 11:30 
 
Abschnitt 2 Staffelrennen 3 x 1.250m Mixed  Startzeit ca. 13:30 
WK 05 Jugend 1  JG 2014 bis 2011   
WK 06 Jugend 2  JG 2010 bis 2007  
WK 07 Masters 1  60 – 119 Jahre   
WK 08 Masters 2  120 Jahre und älter  
WK 09 Vereinsstaffel Jugend und Masters   
 
Abschnitt 2 Einzelrennen 5.000m   Startzeit ca. 16:00 
WK 10 Weiblich  JG 2012 bis 2007   
WK 11 Weiblich  Masters AK 20, 25, 30, …  
 
WK 12 Männlich  JG 2012 bis 2007   

WK 13 Männlich  Masters AK 20, 25, 30, …  
 
 

Der Veranstalter behält sich vor, je nach Meldeaufkommen Wettkämpfe eines Abschnittes einzeln 
oder in mehreren Startgruppen zu setzen. Die Startzeiten können mit dem Meldeergebnis und am 

Wettkampftag situativ angepasst werden. 
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Allgemeine Bestimmungen 
 

Die Wettkämpfe werden nach der WB, der WB der Masters für die Masters Wettkämpfe, der Rechtsordnung 
und der Anti-Doping-Ordnung des DSV ausgetragen. Weitere Informationen zum Thema Doping und alle 
notwendigen Downloads (u.a. zur medizinischen Ausnahmegenehmigung) sind auf der Homepage der 
NADA abrufbar. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder eines der World Aquatics angeschlossenen 
Verbandes bzw. eines diesem angeschlossenen Vereins sowie Mitglieder von Vereinen, die einem dem DSV 
angeschlossenen Landesverband angehören. 

 

Wettkampfstätte 

 

Streckenverlauf: Rundkurs: 1.250m 
Wassertemperatur: Witterungsabhängig 
Wassertiefe: Streckenabhängig, mindestens 1,40m bis ca. 40m 

 

Meldungen 

 

Meldungen sind elektronisch im aktuellen DSV-Datenaustauschformat abgegeben. Sofern keine eigene 
Software hierfür vorhanden ist, kann über das DSV-Lizenzportal gemeldet werden. Für Meldungen in 
Papierform wird eine zusätzliche Verwaltungsgebühr von pauschal 40,- EUR erhoben. 
 

Zusammen mit der Meldung müssen die Vereine eine Versicherung abgeben, dass die von ihnen gemelde-
ten Schwimmer/innen das Startrecht für den Verein haben, die nach § 19 Abs. 2 Buchstabe (b) 
vorgeschriebene Jahreslizenz bezahlt wurde (gilt nicht für ausländische Vereine) und dass sie ihre 
Sportgesundheit (§ 11 Abs. 2) durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen können, welches nicht älter als ein 
Jahr ist. Ausschließlich bei der Abgabe der Meldung per Datenübermittlung nach DSV-Standard und E-Mail-
Versand, darf der Meldebogen ohne Unterschrift und verbindlicher Erklärung zur Sportgesundheit nach WB-
AT § 11 versandt und vom Ausrichter angenommen werden. 
 

Staffelteilnehmer/innen sind bei Abgabe der Meldungen namentlich zu nennen. Im DSV7-Standard 
können diese direkt bei der Meldung der Staffel eingegeben werden. Die Aufstellung der Staffel kann 
am Wettkampftag innerhalb der gemeldeten Wertungsklasse noch geändert werden. 
 

Nach Eingang der Meldungen erhält jeder Verein eine Meldebestätigung mit der Anzahl der eingegangenen 
Meldungen. Mit der Anmeldung zur o. g. Veranstaltung erklärt/erklären der/die Unterzeichner/in sein/ihr 
Einverständnis, dass die im Meldebogen / in der Meldeliste gemachten Anmeldedaten unter Beachtung der 
Datenschutzbestimmungen für Zwecke der betreffenden Veranstaltung elektronisch gespeichert und den 
Mitarbeitern der Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden. Ferner willigen die Teilnehmer/innen bzw. 
deren gesetzlichen Vertreter/innen in die Veröffentlichung ihrer Bildnisse ein. 

 

Meldeergebnis 
 

Für alle Wettkämpfe wird ein Meldeergebnis erstellt. Dieses wird auf der Homepage des LSN und der 
Bezirksschwimmverbände veröffentlicht und den meldenden Vereinen zugesendet. 
 

Alle zusätzlichen Informationen werden am Wettkampftag ausgehängt/ausgehändigt. 

 

Meldeanschrift 
 

Name: Christian Schum 
Anschrift: Wartjenstedter Weg 2, 38271 Baddeckenstedt 
E-Mail: freiwasser@LSN-BSBS.de 

 
 

Meldeschluss 

 

Dienstag, 18. August 2026 bei obiger Meldeanschrift 
 

Für den rechtzeitigen Zugang der Meldungen hat jeder Verein zu sorgen. Verspätet eingehende Meldungen 
werden nicht berücksichtigt. Nach- oder Ummeldungen nach Meldeschluss sind nicht zulässig. 
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Kampfrichter/innen 

 

Ein Verein hat für jeden Abschnitt, in dem er Aktive meldet, einen geprüften Kampfrichter oder eine geprüfte 
Kampfrichterin möglichst namentlich zu benennen. Die Kampfrichter/innen müssen nicht das 
Ausbildungsmodul Freiwasser absolviert haben.  
 
Die vom LSN und BSBS eingesetzten Kampfrichter werden auf das zu stellende KR-Kontingent ihres Vereins 
angerechnet. Die endgültige Aufstellung des Kampfgerichts wird im Meldeergebnis veröffentlicht.  
 
Probeeinsätze sind nicht möglich.  
 

Für jeden entsprechend dem Meldeergebnis zu stellenden und nicht besetzten Kampfrichterposten wird der 
Verein mit einer Ordnungsgebühr in Höhe von je 50,00 Euro pro Abschnitt belastet. 

   

Meldegeld 
 

 Einzelstart 2.5 km   20,00€ 

 Einzelstart 5 km  25,00€ 

 Staffelstart 3 x 1.25 km  30,00€ 
 
Das Meldegeld muss spätestens Mittwoch vor der Veranstaltung auf folgendem Konto eingehen. 
 

  Bezirksschwimmverband Braunschweig e.V. 
 Volksbank Hannover 
 IBAN: DE31 2519 0001 1335 7581 00 
 Verwendungszweck: KST 2190 - Vereinsname 
 

Es erfolgt keine Rückerstattung des Meldegeldes bei Ausfall oder Abbruch der Veranstaltung bzw. einzel-
ner Wettkämpfe aufgrund höherer Gewalt und aus nicht von den Veranstaltern und vom Ausrichter zu ver-
tretenden Gründen. Es besteht zudem kein Anspruch auf Ersatz anderer Kosten wie z.B. Hotel- oder 
Reisekosten. 
 

Schwimmbekleidung und Wassertemperatur  
 
Die World Aquatics-Bestimmungen und die entsprechenden DSV-Erläuterungen sind zu beachten. Das 
Kampfgericht führt während der gesamten Veranstaltung entsprechende Sichtkontrollen durch. 

 
Sollte die Wassertemperatur unter 18°C oder über 31°C betragen, wird der Wettkampf nicht 
durchgeführt.  
 
Das Tragen von Neoprenanzüge ist nicht zulässig, es gelten die nachfolgenden Ausnahmen: 
  

 Für Aktive unter 20 Jahren gilt: Im Falle besonderer äußerer Bedingungen kann der Schiedsrichter 
auf Empfehlung des Sicherheitsbeauftragten bei einer Wassertemperatur von bis zu 20,0°C die dann 
verpflichtende Benutzung von Schwimmanzügen mit wärmeisolierender Wirkung anordnen. Maßgeblich 
ist die Wassertemperaturbestimmung nach §176 (2). Eine derartige Anordnung wird den Sportlern 
spätestens 90 Minuten vor dem Start mitgeteilt. 

 Für Masters gilt: Bei Wassertemperaturen zwischen 18,0 °C und 20,0 °C können unabhängig von der 
Altersklasse Schwimmanzüge mit wärmeisolierender Wirkung (insbesondere Neoprenanzüge) getragen 
werden. Maßgeblich ist die Wassertemperaturbestimmung nach § 176 (2) WB-FT SW FS. Bei 
Wassertemperaturen über 20,0 °C sind Schwimmanzüge mit wärmeisolierender Wirkung nicht erlaubt. 

 

Kennzeichnung 
 

Alle Schwimmer/innen müssen ihre Startnummer auf dem oberen Rücken und ggf. auf dem Oberarm deutlich 
in wasserfester Tinte anzeigen. Zusätzlich erhalten alle Teilnehmer/innen eine vom Veranstalter gestellte 
Badekappe mit der Startnummer des Aktiven. Das Tragen dieser Badekappe ist Pflicht - bevorzugt über dem 
Gummiband der Schwimmbrille. Startet eine Person an dem Tag mehrfach bleibt die Startnummer 
gleich und auch die Kappe ist bei allen Starts zu verwenden. Bei Staffeln trägt die 
Schlussschwimmerin / der Schlussschwimmer die Startnummer der Staffel auf seiner Kappe.   
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Zeitnahme und Startregel 
 

Es erfolgt Handzeitmessung. Bei allen Wettkämpfen gilt die Ein-Start-Regel. 

 

Beendigung des Wettkampfes 
 

Die maximale Schwimmzeit ist abweichend von § 179 Absatz 15 WB FS begrenzt.  
 

a) Einzel 2.500m     1h    
b) Staffel 3 x 1.250m    1h 30 Minuten  
c) Einzel 5.000m     1h 50 Minuten  

 
Die Wettkämpfe werden nach Ablauf der genannten Zeiten durch den Schiedsrichter/die Schiedsrichterin 
beendet. Aktive, die noch auf der Strecke sind, werden disqualifiziert und müssen abbrechen.  
 

Wertungen 

 

Stichtag für die Festlegung der Einzel- und Staffel-Wertungen ist der 31. Dezember des Jahres. Es gilt das 
an diesem Tag vollendete Alter. Die Wertung der Einzelwettkämpfe erfolgt nach Frauen und Männern 
getrennt. 
 
Wertung Bezirks- und Landesmeisterschaften über 2.500m und 5.000m Freistil: 
 
a) Offen  ohne Berücksichtigung der Jahrgänge 
b) Masters  Masters-Altersklassen gemäß § 152 Absatz 2 WB MS 
c) Junioren  gemeinsam für die Jahrgänge 2007 + 2008  
d) Jahrgänge  jahrgangsweise für die Jahrgänge 2009 - 2014   
 
 
Wertung Bezirks- und Landesmeisterschaften über 3 x 1.250m Freistil: 
 
a) Vereinsstaffel Jahrgang 2014 und älter 
b) Mastersstaffel 1  60-119 Jahre, ab Jahrgang 2006, maximales Gesamtalter 119 Jahre  
c) Mastersstaffel 2 120 Jahre und älter, ab Jahrgang 2006, Gesamtalter mindestens 120 Jahre   
d) Jugendstaffel 1  Ausschließlich Aktive Jahrgang 2011 bis 2014 
e) Jugendstaffel 2  Ausschließlich Aktive Jahrgang 2007 bis 2010 
 
Für die Teilnehmer/innen und Staffeln, die nicht dem LSN angehören, erfolgt eine offene Wertung um 
die „Northeimer Freiwasser Meisterschaft“. LSN Vereine werden hier folglich nicht berücksichtigt.  
 
 

Auszeichnungen 
 

Landes- und Bezirksmeisterschaft: Die Plätze 1 bis 3 der oben genannten Wertungen erhalten Medaillen.  
 
Northeimer Freiwasser Meisterschaft: Die Plätze 1 bis 3 in der offenen Wertung erhalten Medaillen.  
 
Jede/r Teilnehmer/in bekommt eine Urkunde, diese werden nach Ende des Wettkampfes als Download, zum 
Selbstausdrucken, bereitgestellt. 
 

Die Siegerehrungen sind Bestandteil der Wettkämpfe. Medaillen werden nur an bei der Siegerehrung 
Anwesende ausgegeben. Der Zeitpunkt der Siegerehrungen wird rechtzeitig bekannt gegeben und richtet 
sich nach dem Wettkampfverlauf.  
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Sonstiges 
 

Haftung: 
Veranstalter und Ausrichter haften nicht für gesundheitliche Schäden, Unfälle, Diebstähle, Verluste oder 
Schäden jeglicher Art. Die Haftung für Personen- und Sachschäden besteht im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen gem. § 823 BGB. 
 

Während des Wettkampfes kann auf der Wettkampfstrecke bzw. im Wettkampfbereich nicht ein- oder 
ausgeschwommen werden. 
 
Es ist nicht erlaubt, dass ein Teilnehmer / eine Teilnehmerin in mehreren Staffeln antritt.  
 
Start- und Zielbereich befinden sich in unmittelbarer Nähe der Autobahn A7. Dadurch ist während der 
gesamten Veranstaltung mit der entsprechenden Geräuschkulisse zu rechnen.  
 
Die Veranstaltung wurde beim DSV angezeigt. 
 
gez. Dirk Deichhard   Vorsitzender FA Schwimmen des LSN   
gez. Florian Steinborn   Ausrichter WF Northeim 
gez. Markus Nolte    Stellvertretender Vorsitzender Leistungssport BSLG   
gez. Ute Sprecher   Fachwartin Schwimmen BSH 
gez. Christiane Füllgraf   Vorsitzende FA Schwimmen Bezirk Weser-Ems 
gez. Florian Herterich   Vorsitzender Fachausschuss Schwimmen des BSBS 
    

 


